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SITZUNGSVORLAGE 
 
 

  

Thema: Förderpreis Bürgerschaftliches Engagement: Anpassung des 
Vergabeverfahrens 

  

 
 
 

  

Frühere Beratungen: Keine 
  

 
  

Anlagen: Keine 
  

 
   

Sachvortrag: Ignaz Wetzel, Dezernent für Sozia-
les, Jugend, Gesundheit, Arbeit und 

Migration.  

Zeitdauer (ca.)  10  Min.  

   

 

 
 

  

Beschlussvorschlag: Der „Förderpreis Bürgerschaftliches Engagement“ wird ab sofort 
durch (mehrheitlichen) Beschluss des Kuratoriums vergeben. Die 

bislang üblichen Vorberatungen im ASG und anschließenden Ent-
scheidungen durch den Kreistag entfallen. Das Kuratorium besteht 
weiterhin aus jeweils einem Vertreter/einer Vertreterin der Fraktio-

nen des Kreistags. 
  

 
 
 

Gremium Zuständigkeit Sitzung am Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Soziales und Gesundheit Vorberatung 16.04.2024 nicht öffentlich 

Kreistag Beschluss 30.04.2024 öffentlich 
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Finanzielle Auswirkungen (mit der Kämmerei abzustimmen!):  ja X nein 
 

Aufwendungen/Auszahlungen 

Ergebniswirksam:   Investiv:   

Einmaliger Aufwand  Euro Einmalige Auszahlung  Euro 

Jährlicher Aufwand 
Gesamtbetrag 

 Euro 
Jährliche Auszahlungen 
Gesamtbetrag 

 Euro 

Aufwand 1. Jahr  Euro Auszahlung 1. Jahr  Euro 

Aufwand 2. Jahr  Euro Auszahlung 2. Jahr  Euro 

Aufwand 3. Jahr  Euro Auszahlung 3. Jahr  Euro 

Aufwand 4. Jahr  Euro Auszahlung 4. Jahr  Euro 

   Jährliche Abschreibung  Euro 
 

 

Erträge/Einzahlungen 

Ergebniswirksam:   Investiv:   

Einmaliger Ertrag  Euro Einmalige Einzahlungen  Euro 

Jährliche Erträge 

Gesamtbetrag 
 Euro 

Jährliche Einzahlungen 

Gesamtbetrag 
 Euro 

Ertrag 1. Jahr  Euro Einzahlung 1. Jahr  Euro 

Ertrag 2. Jahr  Euro Einzahlung 2. Jahr  Euro 

Ertrag 3. Jahr  Euro Einzahlung 3. Jahr  Euro 

Ertrag 4. Jahr  Euro Einzahlung 4. Jahr  Euro 

   Jährliche Auflösung  Euro 
 

 

Mittelbereitstellung im Haushalt: 

Ergebnishaushalt:   Investitionshaushalt:   

Produkt:  Investitions-Nr.  

Kostenstelle:    

Sachkonto:    
 

Zur Verfügung stehende Mittel:  Euro 
 

 

ggf. noch bereit zu stellen:  Euro 

Deckungsvorschlag: 

Ergebnishaushalt:   Investitionshaushalt:   

Produkt:  Investitions-Nr.  

Kostenstelle:    

Sachkonto:    
  

 
 

Medien:  PowerPoint  pdf-Datei     
 

 

 
 

Elektronisch mitgezeichnet von: 
 

X Landrat  X Dezernat 1  Dezernat 2 
 

    Dezernat 3     X Dezernat 4   X Servicestelle BE 
 

 
t  
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1. Ausgangslage:  

 
Auf Grundlage des Kreistagbeschlusses vom 17.12.2001 wird alle zwei Jahre der Förderpreis 
für bürgerschaftliches Engagement für besonders engagierte Menschen sowie für herausra-
gende Aktionen, Initiativen oder Projekte vergeben. Das Preisgeld beträgt 6.000 Euro. Admi-
nistriert wird die Preisvergabe durch die Servicestelle für Bürgerschaftliches Engagement. Die 
Vergabeentscheidung erfolgt bislang jeweils durch den Kreistag nach Vorberatung durch den 
Ausschuss für Soziales und Gesundheit (ASG) auf der Grundlage eines Vorschlags des Ku-
ratoriums, welches aus Mitgliedern des Kreistags gebildet wird. 
 
Der Ablauf des Verfahrens ist bislang wie folgt:  

1. Abstimmung des Ausschreibungsthemas mit Sozialdezernent und Landrat  
2. Ausschreibungszeitraum: April bis Juni 
3. Einberufung einer Expertengruppe (Verwaltung und sachkundige Externe) zur Sich-

tung und Vorauswahl der eingegangenen Bewerbungen: Juni 
4. Vorstellung im Kuratorium und Vorschlag des Kuratoriums für ASG und Kreistag: Juli  
5. Vorberatung im ASG: September/Oktober 
6. Beschluss im Kreistag: Oktober/November 
7. Verleihung des Preises: Dezember (5. Dezember – Tag des Ehrenamts) 

  
 
2. Sachverhalt: 

 
Die Verwaltung schlägt eine Verschlankung des Förderpreisverfahrens vor, da der zeitliche 
und personelle Aufwand bislang hoch ist. Das Kuratorium, bestehend aus jeweils einem Ver-
treter/einer Vertreterin jeder Fraktion des Kreistags, soll künftig abschließend über die Vergabe 
des Preises (mehrheitlich) entscheiden.  
 
Seit Bestehen des Preises sind sowohl der ASG als auch der Kreistag ausnahmslos den je-
weiligen Vorschlägen des Kuratoriums gefolgt. Die aufwendige Vorberatung durch den ASG 
und anschließende Entscheidung durch den Kreistag kann deshalb aus Sicht der Verwaltung 
künftig entfallen, das Verfahren wird verschlankt und entbürokratisiert. 
 
Die nächste Verleihung des Förderpreises ist für Dezember 2024 vorgesehen. Über die 
Vergabe des Preises würde dann abschließend das Kuratorium entscheiden, voraussichtlich 
im Herbst dieses Jahres. Im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Kreistags für die Wahl-
periode 2024 – 2029 werden die Fraktionen die Mitglieder des Kuratoriums neu benennen. 
 
 
3. Finanzielle Auswirkungen:  
 
Keine. 
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